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Vom Grossen Rat
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am 8. JUNI 2006

genehmigt

0819. Produktegruppe Berufsbildung: Nachkredit 2005.

1. Gegenstand

Die Bundesbeiträge (CHF 54 740 428.-) sind im Voranschlägskre-
dit auf Stufe Deckungsbeitrag III als Erlöse budgetiert worden.
Richtigerweise gehören sie zu den Staatsbeiträgen in den
Deckungsbeitrag IV. Im Hinblick auf die Vergleichbarkeit der Zeit-
reihen der IST-Zahlen, welche für die Steuerung benötigt werden,
wurden die Eingänge im Rechnungsjahr 2005 in der Kostenrech-
nung im Deckungsbeitrag IV erfasst.
Dies führt zur ausgewiesenen Differenz zwischen dem budgetier-
ten und dem IST-Deckungsbeitrag III.

Der Planungsprozess für den Voranschlag 2006 und die Finanz-
planungsjahre 2007-2009 wurde ebenfalls bereits nach dem
neuesten Wissensstand vorgenommen und weist die richtigen
Deckungsbeiträge III und IV aus.

Da ein höherer Ausgabenüberschuss einer Produktgruppe auf der
Stufe des Deckungsbeitrags III nachkreditpflichtig ist, beantragen
wir einen Nachkredit in der Höhe von CHF 46363150.

2. Rechtsgrundlagen

- Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Berufsbildung
(BBG;SR412.10)

- Artikel 52 Absatz 1 und Artikel 65 Absatz 1 des Gesetzes vom
21. Januar 1998 über die Berufsbildung und die Berufsberatung
(BerG;BSG435.11)

- Artikel 57 des Gesetzes vom 26. März 2002 über die Steue-
rung von Finanzen und Leistungen (FLG)

- Artikel 160 Verordnung vom 3. Dezember 2003 über die Steue-
rung von Finanzen und Leistungen (FLV).

3. Kreditsumme und Produktgruppe

Voranschlagskredit 2005 auf
Produktgruppe 9.3.5. Berufsbildung
(Deckungsbeitrag III) 186 592 268.-
Rechnung 2005 (Deckungsbeitrag III): 241 384 658.-
Differenz in Deckungsbeitrag III - 54 792 390.-
./. kalkulatorische Zinsen und Abschreibungen
(sep. NK) 4579240-
./. Sanierungskosten BLVK (zentraler NK) 3 850 000.-
Differenz nachkreditpflichtiger Mehr-
aulwand DB III - 46 363 150.-

Kompensiert auf Stufe Deckungsbeiträge IV durch Eingänge aus
Bundesbeiträgen von CHF 54740428.- der gleichen Produkt-
gruppe.

4. Auswirkung auf die Leistungsrechnung

Keine, da nur eine Verschiebung zwischen den Deckungsbeiträ-
gen III und IV. Die Kompensation der CHF 46363150.- erfolgt in
der gleichen Produktgruppe.

5. Auswirkungen auf die Finanzbuchhaltung

Keine. Die Bundesbeiträge sind im Konto 460000 verbucht wor-
den. Die Differenz begründet sich nur in der Kostenrechnung zwi-
schen den Deckungsbeitragsstufen III und IV.

An den Grossen Rat

Für getreuen Protokollauszug

Der Staatsschreiber: Nuspliger


